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Was wissen wir alles nicht? (Nur Beispiele …)
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Qualitätssicherung in Deutschland: Status Quo
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▪ Stationär: externe QS nach § 137a SGB V
+alle Krankenhäuser, transparent 
▫ auf Operationen fokussiert, bisher nicht zur „Selektion“ genutzt 

(weder Einweiser noch Patienten)

▪ Ambulant: einrichtungsübergreifende QS und Qualitätsmanagement in 
der Praxis nach § 135a SGB V
▫ keine Transparenz, zu kleine Fallzahlen
+„Lernen von den Besten“ in (strukturierten) Qualitätszirkeln

▪ Pflege: Pflegenoten des MDK nach § 114 SGB XI
+ transparent, zur Selektion genutzt
▫ nur Stichprobenprüfung, Validitätsprobleme, hoher 

Dokumentationsaufwand



Qualitätsindikatoren: Was wird gemessen?
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▪ Strukturindikatoren
(z.B. Öffnungszeiten, technische Ausstattung, 
Ausbildung des Personals)

▪ Prozessindikatoren
(z.B. Leitlinientreue)

▪ Ergebnisindikatoren
(z.B. Sterbefälle, Komplikationsraten)



Qualitätsindikatoren: Fallzahlproblematik
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▪ Von 100 Knie-TEPs 2010 wurden 1,3 wegen Komplikationen erneut operiert*. 
Um Qualitätsunterschiede (und nicht Zufallsverteilungen) zu erkennen, braucht 
ein Krankenhaus mindestens 447 Knie-TEPs. 
Diese Fallzahl erreichen nur 2,5% aller Häuser.*

▪ Je geringer das Risiko, desto höher die statistisch erforderliche Mindestfallzahl: 
beim zentralen Ergebnisindikator Sterblichkeit erreichen nur Herzoperationen 
ausreichende Fallzahlen**

▪ In der niedergelassenen Praxis sind die Fallzahlen für Ergebnisindikatoren 
nahezu generell zu klein.

* AQUA (2011): Bericht zur Schnellprüfung und Bewertung der Indikatoren der externen stationären 
Qualitätssicherung hinsichtlich ihrer Eignung für die einrichtungsbezogene öffentliche 
Berichterstattung; Anhang 3

** AQUA (2011): Qualitätsreport 2010



Chancen durch Digitalisierung

6

▪ Höhere Sicherheit und Effizienz der Behandlung durch digitale Vernetzung 
der Leistungsanbieter

▪ Schließung von Versorgungslücken / ortsunabhängiger Zugang zu 
medizinischer Expertise (Telemedizin) 

▪ Patientenempowerment durch 
Online-Informationen und Apps 

▪ Qualitätsgewinne in der Medizin 
durch die intelligente Verknüpfung 
und Auswertung von Daten in 
Forschung, Diagnostik und Therapie
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SVR-Gutachten 2021
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Kapitel 1: Wozu Digitalisierung im Gesundheitswesen? 

Kapitel 2: Grundsätze und Rahmenbedingungen

Kapitel 3: Die fach-, einrichtungs- und 

sektorenübergreifende ePA

Kapitel 4: Digitale Gesundheitsanwendungen

Kapitel 5: Nutzung von Versorgungsdaten zu 

Forschungszwecken

Kapitel 6: Kompetenter Umgang mit digitalen 

Technologien

Kapitel 7: Strategie, Umsetzung und Empfehlungen 



Wozu Digitalisierung im Gesundheitswesen ?
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Digitalisierung ist kein Selbstzweck
sondern Mittel zum Zweck einer besseren 
Gesundheitsversorgung (Prävention, Diagnostik und Therapie)

oberster Zweck: Patientenwohl
des einzelnen aktuellen Patienten, anderer gegenwärtiger 
und zukünftiger Patientinnen und Patienten

Motto: „Daten teilen heißt besser heilen“



Ganzheitliches Verständnis des Datenschutzes
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 Alle durch die Digitalisierung des Gesundheitswesens betroffenen Normen in den Blick 
nehmen: Datenschutz nicht nur als Abwehrrecht, sondern als Teil des Patientenschutzes

▪ Abwägung des Datenschutzes mit dem Schutz von Leben und Gesundheit 

▪ Datensparsamkeit und strenge Zweckbindung sind von der Realität überholt 

▪ Empfindliche strafrechtlichen Sanktionen für diejenigen, die die von der Rechts- und 
Solidargemeinschaft gezogenen Grenzen überschreiten

DATENSCHUTZ



Strukturelle Elemente, 
die eine ePA beinhalten 
sollte 
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Potenzieller ePA-Nutzen aus 
Gesellschaftsperspektive



Risiken einer elektronischen Patientenakte
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▪ Datenschutz und Datensicherheit
Diskriminierung, Stigmatisierung

▪ Vollständigkeit, Vielzahl und Komplexität verfügbarer 
Informationen 

▪ Implementierung und Transformationsphase

 Risiken müssen bewusst gemacht werden, 
um sie bei der weiteren Entwicklung einzubeziehen.



ePA Zustimmungsverfahren – Status quo / geplant
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ePA Zustimmungsverfahren – Empfehlung SVR
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Potentiale digitalisierter Routinedaten
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 Ziel: dynamisch lernendes Gesundheitssystem

 Digitalisierung schafft potentiell sehr nützliche Datengrundlagen, z.B. für:

▪ Entwicklung neuer Diagnostik- und 
Therapiemöglichkeiten

▪ Planung und Entwicklung von 
Gesundheitsleistungen

▪ Qualitätssicherung von Behandlungen

▪ Informationszugang für Patient/innen

▪ Evaluation von politischen Interventionen

▪ Überprüfung von Sicherheit und Wirksamkeit 
von Arzneimitteln und Medizinprodukten
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▪ Transparenz ist für ein 
patientenzentriertes und 
effizientes Gesundheitswesen 
unabdingbar.

▪ Das betrifft neben der 
Qualitätssicherung vor allem 
auch die Bedarfsplanung und die 
Forschung. 

▪ Mangelnde Digitalisierung ist 
dabei mittlerweile ein höchst 
kritischer Engpassfaktor.


